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Der Minister für Wissenschaft und Forschung
des Landes NW hat mit Erlass
vom 22. Juli 1973 Az.-I B 5 43-15/2/12-
die vom Fachbereichsrat des Fachbereichs
Naturwissenschaften in seiner 14. Sitzung
am 5.6.1973 beschlossene

welcher der Gründungssenat der Gesamthoch¬
schule Paderborn in seiner 22. Sitzung
am 9.5.1973 zugestimmt hat, vorläufig bis
zum Ende des Sommersemesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Prüfungsordnung
wird hiermit gem. § 47 I VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 28. November 1973

Vorläufige Studienordnung des Faches
Chemie für die Lehramtsstudiengänge

(Prof. Dr. B. Carstensen)
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Fachuereich ü

Naturwissenschaften

Vorläufige Studienordnunz des Faches Chemie

für die Studienz.än De

Lehramt an der Realschule [Hauptschula) SekunGarctu~e 1

Lehramt am Gymnasium Sekundarstufe 12

{Kclle 0 sture J

(Geschlossen auf der 14. Sitzung des Fachbereichsrates ges Fe G
am 5. 6. 1973)

1. Wenn man zum jetzigen Zeitpunkt darangeht, ütudi cr.zrLr.^r^ en
für das Lehramt in Cner.ie zu entwickeln, sc russ man sie" csviusrst

sein, dass diese Ordnungen schien in naher Zukunft -i-.z:r

reformbedürftig sein kr'nnon. renn czs bereits seit eini 0 er Zeil,

angekündigte LehrerausbildunzL^esetz, welches wahrscheinlich

die Ausbildung des Stufehlehrerc omC'^licnon wird, Stent nech

aus. ;Jeue Prüfun^sorcni:r (;en für 'jie erste Staatsprüfung für cas

Lehramt am Gymnasium und das Lchre-it an oer ;-~Ealsc"uie Ii£--en in

Entwürfen vor. Die Prüf un^sor.inunfür die erste Stö£tSTiv-jn 0

für das Lehramt an der '?rund- und Ha.ntschule wirc bei Verwirk¬

lichung des E:;ufenlehrei-Kcnzv.Tts eb'-nfalls überarbeitet wercer,

müssen.

2. Die vor^ele^te Studieno.-dnun, rewie die aufgestellter. Vera-.stsi-

tunzsplüne ermöglichen die Ausbildung üis Stufenlehrers unc sind

daher für die zukünftigen Fntwicklun^en offen. Die zur Zeit

I. Vorbemerkur, 0 en
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geltenden 0rdnun o en der ersten Staatsprüfung für das Lehramt am
Gymnasiun und an der Realschule stehen nicht im Widerspruch zu
den vorgelegten Studienordnungen, so dass diese Studienordnungen
für die Studiengänge des Lehramts an der Realschule [Sekundar¬
stufe I) und am Gymnasium (Sekundarstufe II) sowie des Lehramts
an berufsbildenden Schulen bereits vor dem Erlass nBuer Prüfungs

Ordnungen für die erste Staatsprüfung verbindlich werden können

Für das Lehramt an der Grund- und Hauotschule jedoch kann nach

den vorgeschlagenen Veranstaltungsplänen ohne eine Aenderung
der geltenden Prüfungsordnung nicht studiert werden. Diese
Aenderung sollte Jedoch sobald als möglich erfolgen, um die ein¬

heitliche Ausbildung des Chemielehrers für die Sekundarstufe I

unabhängig vom jeweiligen Schultyp zu verwirklichen.

f 1 Inhalt der Studienordnung

(1) Die Studienordnung regelt für Studierende der Lehrämter der
Studienrichtung Chemie den fachwissanschaftliehen und fachdidakti¬
schen Teil der Ausbildung an der Gesamthochschule Paderborn, soweit

es für einen ordnungsgemässen Ablauf der Studien erforderlich ist
und es die Sicherstellung eines vergleichbaren Ausbildungsstandes
mit den wissenschaftlichen Hochschulen des In- und Auslandes ver¬

langt. Sie stellt flinimalforderungen auf.

(2) Die Studienordnung gilt sinngemäss auch für den Studiengan Q

"Diplom-Pädagoge" der Fachrichtung "Didaktik der Chemie".

(3) Dia darüber hinausgehende Beschäftigung mit weiteren Gegenständen
des Fachgebietes sowie da3 Studium ergänzender Disziplinen wird
in die Entscheidung und persönliche Verantwortung Jedes einzelnen

Studenten gestellt.

(4) 0ie3s Studienordnung soll in einem Bezug-zur Studienorrinun = für
die Studiengänge Diplom-Chemiker und Chem.-Ing. (grad.) stehen und

-3-
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eine Integration zwischen aller. ;'.tui:it'r.„jn c er. r'es r; --.73 Z---ie
ermügliehen.

$ 2 Studienziele

i
11) Das Studium dient dazu, Lshremtsarw-jrter auszubilden, -_ie eis *äcn-

wisser.schaf tlichen und fechdidaktIschen Voraussetzungen für zie

Befähigung zun Lehrart in Chemie ar Jev.eili = on Schultyp ( ; c" e tufs )
erfüllen.

(2) Das Studium soll so angelegt sein,
dass eine fundierte Kenntnis über ^runclegende Zusa"^en-^^n c e zwiscr.e
cen Phänomenen stofflicher Systu'-e und -Jen experimentell pe_rü-r=ter

Vorstellungen über cie Strukturen dieser stofflichen Systems er¬
worben wird (fachwissenscha^tlicher Aspekt), und dass

selbständig Erkenntnisse über diese Zusaimanhänge in an^e^esssner
Weise in den grösseren Eilcun^szusamenhang elngeoranet werzen
kennen (fachdidaktischer Aspekt).

(3) Durch eine en De Verknüpfung zwischen Forschung und Le~re wir;: rie
Ausbildung an den neuen Erkenntnissen des Fachgebietes in stoff¬
licher und didaktischer Hinsicht orientiert.

Die Ausbildung soll dem Studenten die Grundlage für eir-a st'incigE
fachwissenschaftliche und f achdidakt ische ■Weit erbi ldung ent¬
sprechend den Fortschritt in der Chemie und der Dida-.ti-. der Le~ie
geben.

(4) Besonderer Wert ist auf eine gründliche experimentelle Ajsbii
der Studenten zu legrn.

• lioderur.g

(1) Die Studlungünge des Lehramts an cer Kealschule und e~ ~ymnasiu~
sind - soweit es das Fach Chemie betrifft - zeitlich ..e^liezert
in Teile mit jeweils unterschiedlichen Ausbildungszieien:

-4-
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a) Grundstudium

b) Hauptstudium
c) Aufbaustudium

Die Ausbildungsziele der einzelnen Studienabschnitte worden im
Studienplan durch einen Katalog von Lernzielen festgelegt.

Das Grundstudium soll einen umfassenden Ueberblick über Methoden

und Gegenstände des Gesamtgebietes der Chemie vermitteln. Es

schafft unter Verzicht auf eine Spezialisierung und unter Einbej«^
Ziehung von Lehrveranstaltungen in benachbarten Disziplinen
(z.B. Mathematik und Physik) die Basis für die anschliessende
schwerpunktsbetonte Ausbildung im Hauptstudium. Das Grundstudium
ist eine abgeschlossene Studieneinheit, insbesondere für Studenten,
die ein Studium in anderen Fachgebieten oder Fachbereichen be¬

treiben. Der Studiengang ist so angelegt, dass mit Abschluss des
Grundstudiums ein Wechsel des Studienortes ohne grössere zeitliche

Verluste mö = lich i3t.

Das Hauptstudium dient der Erweiterung und Vertiefun Q der Ausbildung
und soll den Studenten auf eine selbständige berufliche Tätigkeit
vorbereiten. Die Ausbildung erfolgt obligatorisch in den in der

Prüfungsordnung festgelegten Pflichtfächern.

In einem der Pfllchtf'icher erfolgt eine Schwerpunktbildung. Die
Schwerpunktbildung dient weniger einer Spezialisierung als der
exemplarischen Einführung in eine forschende Tätigkeit. Darüber

hinaus wird die Beschäftigung mit weiteren Gegenständen des ^'^^
gebietes empfohlen.

Da3 Aufbaustudium ist im wesentlichen auf eine Forschungstätigkeit

ausgerichtet, die unter Leitung durch einen Hochschullehrer zu
einer selbständigen wissenschaftlichen Arbeit führen soll. Das Auf¬
baustudium schllesst mit der Promotion oder dem Examen als

Diplom-Pädagoge ab.

(2) Das Hauptstudium wird durch das 1. Staatsexamen für das Jeweilige

Lehramt abgeschlossen.

-5-



C3) Das Studiun des Lehramts ist entsprechend seiner derufsfElcrezc c
heit aus drei Komponenten zu3C"rieri c.es i-'tzt:
a) aus fachwissenschaftlichen und -"achdidaktischen Studien,

b) aus einem erziehungs- und ,_esel Iscnaftswissenscna-ilicen Se¬
gleitstudium und

c) aus schulpraktischen Uebun 0 en.

Der Anteil der fachdidaktischen Pflicntversnsteltungsn u-f==st
25 % der Pflichtstundenzahl des Faches Chemie. Bis zu crei is _ =ste

wochenstunden der fachdidaktischen Veranstaltungen werden eis

interdisziplinäre Veranstaltungen von den Erziehung- unc r-eseii
achaftswissenschaften zur Verfügung gestellt.

$ 4 Studienkommission für das Fach Chemie

CD Die Studienkommission für das Fach Chemie besteht aus fünf noc->-
schullehrern, zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern und und zwei
Studenten. Einer der Hochschullehrer ist ein Vertreter der rica^i

der Chemie.

(2) Die Studie.nkommission wird vom Fachbereichsret gewählt.

i 5 Lehrangebet

(1) Der Fachbereichsrot sorgt für die 'Jurehfünrung eines vclistünüigen.

und ordnun,,s = =n'issen Lehrangebotes entsprechend der, Veranstaltungs
planen für das Studium der Lehrämter der Fachrientun,. Che~ie.
Darüber hinaus ist der Fachbereichsrat bemüht, das in den Vefän-

staltungsnlünen an„c c.nbene (lindestiehrangebot duren spezielle,
sowie fachübergreifende Veranstaltungen zu erweitern. Lr i\rcrciniE
im Benehmen mit den Hochschullehrern die Lehrveranstaltungen zeitl
und inhaltlich.

(2) Der Fachbereichsrat kann bestimmte Lehrauf„aben auf hauptr-tüche
Lehrende gemäss i 26 Abs. 2 HSchS im Rahmen ihrer Lehrverpflichtun

-5-



- 6 -

übertrafen, wenn sine einvernehmliche Regelung nicht erreicht und
das erforderliche L'jhran o eb0t anders nicht sicher 0 estellt werden

Kann. Eine Festlegung der Lehrinhalte sollte damit im Rahmen dar

Veranstaltungspläne verbunden sein.

t3) Die Lehrveranstaltungen sind so auszurichten und anzusetzen, dass

die 1. Staatsprüfung für die Jeweiligen Lehrämter nach der in den

Prüfungsordnungen vorgesehenen Studienzeit abgelegt werden Kann.

(4) Die Hochschullehrer haben das Recht, Lehrveranstaltungen über dl

Studienplan hlnau3 anzubieten. Diese Veranstaltungen dienen der

Ergänzung und Vertiefung des Lehrangebotes. Ihr Besuch ist nicht
obligatorisch und ist Keine Voraussetzung für die in der Prüfungs¬
ordnung vorgesehenen Prüfungen.

$ S Veranstaltungsarten

11) Es werden drei verschiedene Veranstaltungsarten angeboten:
PfIi chtVeranstaltungen,
WahlpflichtVeranstaltungen,

WahlVeranstaltungen.

(2) Pfllchtveranstaltun^en sind Lehrveranstaltungen, deren Teilnahme
für die Studenten aller Lehrämter verbindlich sind.

(3) Wahlpflichtveren3taltungen sind Lehrveranstaltungen, durch deren

Wahl der Student seine SchwerpunKtsstudienrichtung [fachwissen^^
schaftlich und fachdidaKtisch) festlegt. Der Student ist verpflich¬
tet, mindestens einen solchen Schwerpunkt zu wählen.

(4) Wahlveranstaltungsn sind Lehrveranstaltungen, die der Erweiterung
und Vertiefung dienen und über das prinzipiell Geforderte hinaus¬
gehen. Die Wahl erfolgt aus der Meigung und Interessenla Qe des
Studenten. Diese Veranstaltungen Können sowohl einen fachwissen¬
schaftlichen wie einen fachdidaKtlschen Schwerpunkt haben.
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$ 7 Lehrveranstaltungen

CD Lehrveranstaltungen im Sinne dieser Studienordnun 0 sind:
1. Brückenkur3e

2. Vorlesungen

3. Jebun 0 en
4. Praktika
5. Seminare

G. Schulpraktische Uebungen
7. Kolloculen
8. Exkursionen

9. Anleitung zu sclbstcindi,_ n n wissenschaftlichen Arbeiten
(Staatsexamens-, Diplomarbeiten oesr Uissertaticner.j.

Die Lehrveranstaltungen werden von einem eder mehrerer: rec 1- -.

lehrern oder unter ihrer VnrantworjtLTi, in Norprret: c. ri; ,:c:eri-
schaftlichcn Eea-ten, Assistenten, Anlaste Ilten, w is: cr.s c--
liehen oder studentischen nilf skr.' ; f ter ( akademi scher. c?er st_c,ep-

tischen Tutoren] abgeholten. Sie künnrn als seitst!:rci e e . e: en-
staltun«, auf Antra«, des FachSerGichsrites auf Wissens che- : de
Beamte, Assistenter,, Angestellte sohle encere Fnrscnen ci_rc~ die
für die Genehmigung zuständige Stelle befristet übertrafen werden
(Lehrau^trag). Lehrende nach i 6 '■bs. 2 HSchG gelten ir. dieee -
Slnne als Hochschullehrer.

[2) drückenkurse können zwei Intentionen verfolgen:

a) uurrh cie ürückenvjrse v.lrc dem Ctiientcn die 1" r 1 i c. t ^.e-
betrn, ju 3e c ir.n seines Stuziu-s prirzipielle •"rbsitstrc~r.iKer.
Iz.M. Labcrprexis, Litcraturrecncrche etc.) zu erlsrrer bzw.

grundlegendes Sachwissen [z.B. in Mathematik, Physik! r. er¬
werben.

ü) Bei einem Wechsel des Studien^on^e = Iz.ü. öipl.-C^emir,cr -
Lehramt) werden t:ie studipngan^sspGZifisc'ien uehrir-a^te (z.3.
fachdidaktische Probleme) cjrch Br'Jcker.kurse ausgeglichen, dar

ein Studien 0 ün L;wechsel ohne «.resserer. Zeitverlust -ir den Stud
ten ermöglicht wird.

c) Brückenkurse sind grundsätzlich Wanlveranstaltur.^en,

-
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d) Brückenkurse Können.sowoh1 im "Vorsemester" als block als auch

während des SemestBrs als durchlaufender Kurs on 0 ebotcn werden.

(3) Vorlesungen dienen der Einführung in die Problemstellun 0 en der

Chemie (Allgemeine Chemie) bzw. der Einführung in das Studium eines

Teilgebietes der Chemie (z.B. Anorganische Chemie, Prinzipien der
Didaktik der Chemie etc.). Sie sollen den Studenten motivieren.

In Selbststudium bzw. in den anderen Lehrveranstaltungen die Problem¬
stellungen vertieft zu bearbeiten.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Vorlesun faen
a) in der Pegel Experimentalvorlesungen sein (bei "Allgemeiner

Chemie" verpflichtend!),

b) problemorlentiert aufgebaut seinj d.h. die Vorlesungen müssen
dab Konzept des forschenden Lernens berücksichtigen,

c) sich nicht auf die Darlegung einzelner Fakten beschränken,
sondern aufzeigen, wie die Probleme gewonnen werden und wie man

zur Problemlösung gelangt.

(4) Uebungen
Es werden zwei verschiedene Typen von Uebungen angeboten:
1. Uebungen zu Vorlesungen, die dem Studenten Stützen beim Selbst¬

studium geben. Dieser Uebungstyp ist grundsätzlich ein Angebot
an den Studenten. Die aufgewandten Stunden sind nicht den
Pflichtstunden zuzurechnen.

2. Uebungen, die der Vertiefung und Einübung von Sachwissen dienen.

Als Nachweis einer erfolgreichen Mitarbeit werden Uebungsscheine

ausgestellt, deren Vergase an die erfolgreiche Teilnahme an sch^^ :-
liehen Klausurarbeiten oder Fach = esprächen gebunden ist.

(5) Praktika

Praktika dienen der experimentellen und theoretischen Vertiefun = .

Es soll hier die Verknüpfung von Experiment und Theorie unter
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Aspekten erarbeitet
werden.

Praktika sind Pflicht- bzw, Wahlpflichtveranstaltungen. Sie
schliessen mit einem qualifizierten Schein ob, der als Nachweis

der erfolgreichen Teilnahme dient.

-9-
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Sie werden Kursn=ssig oder als offene Veranstaltun^sr. a; 0 G-.=;:er.,

Ihre Organisation wird durch eins Praktikursordnun«. „ere 0 eit, aie
von dem verantwortlichen Hochschullehrer in oenehmen nit de~ Fach¬

bereichsrat festgelegt wird.

(G) Semi'nare

Seminare dienen der vertieften Bearbeitung en c begrenzter Thenen.
Die Schwerpunkte Können fachwissenschaftlich oder facndiba-^tiscn

orientiert sein. Sie Können facliberelchsübergrelfenb tAI1„.
DidaKtiK, Lernpsycholcgie o.ä.) sein. In diesem Zusonnenhang Kcnnei
sie als "ingveranstaltung oder als te^m-teachin., organisiert sein.
Sie schliessen mit einen Qualifizierten Teilnahmescheir ab, per

als Nachweis der erfolgreichen Teilnahme dient.

(7) SchulpraKtische Hebungen
SchulpraKtlsche Uebungen dienen der llinbezienun 0 der Unterrichts¬
praxis in das Studium (Theorie-Praxls-i3ezug). Dabei wird nicht
primär die Einübung schulpraKtischer Verhaltensweisen intEnciert.
Vielmehr sollen fachdidaKtische "cbelle in der Praxis erprobt
werden. Daraus erwachsen neue Probleme, die wiederu-i wissen = che-tl:

reflektiert werden müssen. SchulpraKtische Uebungen sind Ffiicht-

bzw. Wahloflichtveranstaltungrn. Sie schliessen nit einer Teilnahm
schein ab.

Kolloquien

Kolloquien dienen der Kritischen Diskussion vcn Forschungsergebnis;
bzw. neueren fachdideKtischen Konzepten. Sie bieten insbesondere

ExamensKaniiioaten die Högl!chKsit, Probleme ihrer Arbeit nit
Kommilitonen unter Leitung eines Hochschullehrers bzw. Wissenschaf
liehen Mitarbeiters zu diskutieren.

Kolloquien sind Wahlveranstaltungen.

(9) Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Diese Veranstaltungen oienen der Einführung in eine selbst;nci 0 e
forschende TötigKoit auf wissenschaftlicher r rundla„e. In der
individuellen DisKussicn und Beratung mit dem betreuenden Hcchschu
lehrer soll dar Student lernen, erzielte Ergebnisse Kritisch zu

-10-
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deuten und miteinander zu verbinden. Weiterhin erhält er die nö 0 -
lichkait, bei der Planung und Durchführung seiner Arbeiten den Hat
eines erfahrenen Wissenschaftlers einzuholen.

(10) Die Organisation anderer Typen von Lehrveranstaltun 0 en bleibt
dem Fachbereichsrat vorbehalten.

i 0 Studiennachweise

[Ii Die vor der Meldung zur 1. Staatsprüfung für das Jeweilige Lehr¬
amt bzw. vor der feldunö zur Diplomprüfunj, Fachrichtung "Didaktik
der Cher-ie" ausgeführten Studien werden nachgewiesen durch:
a) Piaktikumsscheino,

b) Uebun 0 sscheine für schulpraktische Uebungen und andere Uebunöen,
c) Semirare.

[2) Vor der Meldung zur Lehramtsprüfung ist die erfolgreiche Teilnahme

an den in den Veranstaltun^splänen für die jeweiligen Lehrämter als
verpflichtend vorgesehenen Praktika und schulpraktischen Uebungen
nachzuweisen. Vor der Meldung zur Diplomprüfung ist neben diesen
die erfolgreiche Teilnahme an Seminaren im Rahmen der Diplom-
Prüfun-sordnuni ( llpl.Päd. ) nachzuweisen.

f 9 Wechsel des Studienjahres

Belm Wechsel des Studienjahres werden Studienleistun^en andere
Studien^änge bei Gleichwertigkeit anerkannt. Ueber die" Anerkennung
entscheidet das zuständige staatliche Prüfun^samt im Einvernehmen
mit der Studienkommission des Faches Chemie.

S 10 Studlenbarat ung

Die Zeiten der Hochschullehrer und Wiss. Mitarbeiter zur Studien-

beratunz werden im Vorlesungsverzeichnis an'Bi,eben.

-11-
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III. Veranstaltun^sol^ng

1. Vorbem3rkun 0 en

Her Fachbaralchsrat Erstellt einen Veranstaltungsolan, der die

Basis für die im Vorlesungsverzeichnis an 0 ekündi 0 ten Veranstaltung
i

darstellt.

Der Veranstaltungsolan legt fest, in welcher Reihenfolge cie
Veranstaltungen zweckmässi c erweise besucht werden sollten. Er
lagt ferner fest, welche Voraussetzungen für den Besu:: -; weiter¬
führender Veranstaltungen erfüllt sein sollen.

□er Veranstaltungspian ist aogestallt auf die Anfor:=rur 0 -:i
der Prüfungsordnungen und emh^licht einun Abschluss t.es 'itudiu'-s
nach der in den Prüfungsordnungen der jeweiligen Le Kr' ;~ter vor¬
gesehenen Studienzeiten.

Die Veranstaltungspläne unterliegen der ständigen cearaeitun^
durch die Studienkommission Chemie, die dem Fachberejchsrat

ggf. Vorschläge zur Abänderung unterbreitet.

Der Veran^ialtungsrion wird ergänzt durch eine Sam-Iun,. vcr.
Stoffplänen, die für die einzelnen Lehrveranstaltungen von rs~
jeweils verantwortlichen Hochschullehrer in Kontakt mit csr
Studienkonnission für Chemie und den Factitereicnsrat erstellt
werden.

2. Lehramt an -ig:- Grundschule

Für die Grundschule wird der Fachgruop>?nlehrer angestrebt.
Die Fächergruppe Matunwisser.scbaften vnfasst die Fächr-r:
Biologie, Chemie, Physik, Tachnolc t .io. Hinzu kommt entweder
Mathematik oder Deutsch als Zusatzf.icher.

Die Präsenzstunden verteilen sich auf die Erziehungswissen¬
schaften, die Fächer„ruope 'Jaturwisocnschofton sowie die
Erziehungswissenschaften im Verhältnis 1:1:1.

-12-
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Diese Aufteilung ergibt für Chemie als 1. Fach innerhalb der

Fächersruppe 20 Semesterwochenstunden und für Chemie als Fach

innerhalb der Fächergruppe 10 Semesterwochenstunden.

3. Lehramt an der Realschule (Hauptschule)

Die Präsenzstunden verteilen sich auf die Erziehungswissen¬
schaften, das 1. Fach und das 2. Fach im Verhältnis 1:1:1.

Diese Aufteilung ergibt für die Chemie in jedem Fall:
40 Semesterwochenstunden. ™

4. Lehramt am Gymnasium

Die Präsenzstunden verteilen sich auf die Erziehungswissen¬
schaften, das 1. Fach und das 2. Fach wie 1:2:1.

Für Chemie als 1. Fach ergeben sich danach 80 Semesterwochen¬
stunden, für Chemie als 2. Fach 40 Semesterwochenstunden.

5. Besonderhelten des Faches Chemie

Das Studium der Chemie ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Student zu einem grossen Teil seiner Zeit mit experimentellen
Arbeiten beschäftigt ist. Da alle Teilgebiete der Chemie
- entsprechend ihrer Bedeutung - exemplarisch im Studienaufbau
enthalten sind, wird für Vorlesungen und Seminare zusätzlich
•in wesentlicher Zeltaufwand erforderlich.

Der Arbeitskreis der Fachdidaktiker für Chemie hat in einer A

Reihe jou Sitzungen die vorliegenden Veranstaltungspläne er¬
arbeitet. Diese Pläne stellen einen Kompromiss dar zwi'schen
dem Anspruch, Fachlehrer in Chemie auszubilden, die im Fach
und in der Didaktik des Faches den gleichen Ausbildungsotand
erreichen, wie er von den entsprechenden Lehrern im angel¬
sächsischen, wsst- und osteuropäischen Ausland erreicht wird,

und den vom Kultusministerium durch Erlass vorgegebenen
Präsenzstunden-zahlen.

-13r
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Aus dem üestreben herüus, den nah-en der vcr c c e tL'enor, -ric-fnz-
stundenzahlen nicht allzusehr zu sprengen, wurden eine -eine

der PraktiKa in die Semesterferien, d.n. in die vorlesun 0 sfreie

Zeit übernommen. Diese Veranstaltungen sind also oer Cemester-
wochenstundenzahl r.ur bedingt zuzurechnen,

i

Da in der Semesterwochenstundenzahl zu einem erhrLlio-=n Teil

PraKtikumsstunden enthalten sind, die Keine wesentliche

theoretische Vor- und 'Jachbereitun 0 erfordern, sowie zu eine-
anderer. Tgü Seminare enthalten sind, cie der Nechbere itur t
von Vorlesungen dienen und somit das neusliche Selbststudium
erleichtern, erscheint die resultierende Lielastun 0 für die
Studenten tragbar zu sein.

Die Tatsache, dass die vorgegebene Stundenzahl überschritten
wird, beruht zum oinen auf den ca. fechimnanenten Grüben -.siten
und zum anderen auf dem Bestreben einer. Teil des Gruncstuiiu-s

der Lehramtsstudiengänge zu integrieren in oas Grundstudium oes

sogenannten "integrierten" Studienz,an t s. der mit der Pbschluss-
prüfun„ I bzw. II abschliesst.

6. Inte„ratlcn der Gtudi en f ':n r e drs :: achrs Chemie
Pas erste Gtudiensemester der L-tuoien^'vn^e des Lehru~ts für
die Hourtt-, Realschule und für das Gymnasium ist icvr.tisr 1-

mit dem ersten Studinnsen'.GSter cer integrierten Studisn;äf> B9.
Dadurch erhalten die Studenten einen Cntschcidun^sf rrirau' von
einem Semester bezüglich cer end^ülti^'-n Wahl des Studien^an^s.
Das zweite Studiensnmester ist nur noch integriert im Hinblick
auf die Veranstaltungen der allgemeiner. Chemie.

Der 31ock der Veranstaltungen in dor allgemeinen Chemie ist
sowohl im ersten als auch im zweiten Studiensemester L:estenc-

teil des Studien r;an 0 s dEr Grundschullcrer dar Fachricnt'.n =
Chemie.

Alle Studien 0 ün ä e des Lehramts in Chemie mit Ausnah-e des
Studien = an 0 s für den Grundschullehrer sind bezüglich des

-14-
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Grundstudiums voll integriert. Als wesentlich wird oas dritte
Studiensemester mit fachdidaktischem Schwerpunkt angesehen.

Dieses Studiensemester soll der endgültigen Uerufsfindun 0

dienen und umfasst daher ein fachdidaktisches Ta^espraktikum
scwle ein vierwöchiges Fachpraktikum im Chemieunterricht der

Schulform bzw. Schulstufe, für welche die Lehrbefähi o un 0 erwor¬
ben werden soll. Eine Differenzierung der Lehramtsstudien„är. 0 e

erfolgt erst nach dem vierten Studiensemester, d.h. im Haupt¬

studium. Für Studenten, welche das Lehramt am Gymnasium an- ^m,
Straten, werden Veranstaltungen in physikalischer und diochcn^t
sowie Vertiefun^sveranstaltun^en in anorganischer, organischer
und analytischer Chemie an-oboten.

Studenten des Studien^an^s für das Lehramt am Gymnasium sollen
am Ende des Studiums ein Vertiefun e spraktikum absolvieren,
welches der experimentellen Einarbeitung in den Themenkreis
der Staatsexamensartieit dient.

Wahlverarstaltun 0 en für Studenten des Lehramts in Chemie
Zum Verständnis von Sachverhalten aus den desuchEn der allge¬

meinen, physikalischen, technischen und theoretischen Chemie
sind Kenntnisse in Mathematik und Physik notwendig

Aus diesem Grunde wird dun Studenten der verschiedenen Studien-

„Tn^e dss Lehramts der i3esuch folgender Veranstaltun = en

empfohlen: V U P

1. Semesters W.S. Mathematik für Chemiker 14 2

Physik für Chemiker I 4

• Praktikum in Physik für
Chemiker 4

2. Semester: S.S. Mathematik für Chemiker II 3 1

Physik für Chemiker II 4

-15-



Veronstaltun^splan -Tür des Lehrart en der Real-
und Hauptschule (Sekundarstufe I) sowie für das

Lehramt am lymnasijn (Chemie als 2. Fach) _

Semester V S L; r

1 : W.S. Einfiührunö in die all 0 emeine Chemie I 4 2

Semesterwochenstunden 3(5)

■Praktikum in allgemeiner Chemie I
(2 Wochrn in der vorlesun^sfreien Zeit, 0 anztJ e i,;)

2 : S.S. Einführung in die allgemeine Chemie II 4 2

Semesterwochenstunden 3(5)

• Praktikum In allgemeiner Chemie II

3 : W.S. Grundlagen der analytischen Chemie
(Stofftrennun„, Stoffbestimmun«;.
StruktureimittluntJ 2 2

• Praktikum in analytischer Chenie 4
Didaktik und Methodik des Chenie-

unterrichts I .1

Seminar zur Einführung in die
iJnterrichtspraxis I 2

Fachdidaktisches Ttvespraktikum mit
Be-leitseminor 4

Semesterwochenstunüen 15; 11'.

Fachpraktikum im Unterricht der
Sekundarstufe I (4 Wochen in der

vorlesun^sfreien Zelt)

S.S. Einführung in die anorganische
Chemie 3

Grundpraktikum in anor^anisener
Chemie 4

Einführung in die organische Chemie 3
Grundpraktikum in organischer Chemie 4

" Schulversuchspraktikum I 4

Semesterwochenstunden 13(14)
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Se-ester

5 : W.S. Ausgewählte Kapitel der physika¬
lischen Chemie
Didaktik und Methodik des Chemie¬
unterrichts II

Seminar zur Einführung in die Unterrichts-
Draxis II

Einführung in die Biochemie

3eme9terwochenstunden

5 : S.S. Chemie und Umweltschutz 2
Grossverfahren der chemischen Industrie 1
Geschichte der Chemie

(Wissenschaf tsentwicklun,,. Geschichte
der Fachdiriaktlk, chemische Industrie) 2

Semesterwochenstunden

♦

Gesamtstundenzahl im Fach Chemie 59

darin Senesterwochenstunden (51)

dazu 4 Praktika in der vorlesungs¬
freien Zeit
Staatsexamensarbeit: Dauer 10 Wochen

Verlängerung 4 Wochen
Abschluss: 1. Staatsexamen für das Lehramt

an Realschulen (Sekundarstufe I)

Diese Veranstaltungen finden in der vorlesungs-
freian Zeit statt (1 Woche ganztägig nach dem
Semester).

#
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p

Semester

Veranstaltun^splen für das Lehramt f.-: Gymnasium
[Sekundarstufe II) - Chemie als 1, F^ch

V P

1 i w.s. Einführung in die allgemeine Chemie I
i

4 2

Semesterwochenstunden •:(e;
Praktikum in all-emeiner Chemie I

(2 Wochen in der Vorlesun^sfreizeit, ^enztä^L^)
j9)

'
A
- V^2 : S.S. Einführung in die allgemeine Cher.ie II 4 -

Semesterwcchenstunden CC5J

* Praktikum in allgemeiner Chemie II

3 : W.S. Grundlagen der analytischen Chemie
(Stofftrennun«,. Stoffbestlmmun 0 , Struktur-

:sj ermittlun^) 2 2

* Praktikum in analytischer Chemie
Didaktik und Methodik des Chemie-

^

i unterrichts I

Seminar zur Einführun Q in die Unter-
richtspraxls I

1

2

1 Fachdidaktisches Ta^espraktikum mit
Beöleltseminar 4

Semesterwochenstunden isfiii
Fachpraktikum im Unterricht der
Sekundarstufe II (4 Wochen in der

• vorlesun^sfroiin Zeit)

4 : S.S. Einführung in die anorganische Chemie
Grundpraktikum in anorganischer Chemie
Einführung in die organische Chemie
Grundpraktikum in organischer Chemie

* Schulversuchsoraktikum I

3

3

■»

4

SBmesterwocherstunden :=;:-)
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V S U P

5 : W.S. Einführung In dls physikalische Chemie I 2 2
Prok.ti.Kun-. in physikalischer Chemie 4
Didaktik und Methodik des Chemie¬
unterrichts II 2

Seninar zur Einführung' in die
Unterrichtspraxis II 2

* Schulversuchspraktikum II 4

Semestenvochenstunden lS^U)-
5 : S.S. Chemie und Umweltschutz 2

Grossverfehren der chemischen Industrie 1

Geschichte der Chemie (Wissenschafts-

entwlcklun OI Geschichte der Fachdidaktik,
chemische Industrie) 2

Semesterwochanstunaen 5(5)

7 : W.S. Einführun 0 in die Biochemie 3
• Praktikum in Biochemie 4

Physikalische Chemie II: Elektrochemie 2
Analytische Chemie II: Spuren- und
Strukturanalyse 2

Anorganische Chemie II: Komplexchemie 2
Or-anische Chemie II: Farbstoffe. Arznei¬
mittel, Kunststoffe 2

Semesterwochcnstunden 15(11)-,- -
fi : S.S. " Schwerpunl-tspraktikum

Gesamtstundenzahl im Fach Chemie 81

darin Semesterwochenstundon (65)

dazu 5 Praktika in der vorlesun„sfreien Zeit
Staatsexamensarbeit: Dauer 4 'lonate

V8rlanöerun„ 6 Wochen

Abschluss: 1. Staatsexamen für das Lehramt am Gymnasium
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Diese Verunstaltungen finden In der vcrlesun^f reien reit
statt (1 Woche, ganztägig nach dum Sr.-.cster)

Das Schwerpunktspraktikum ist verbindlich für alle Stucenten,

die ihre Examensarbeit in Fach Chemie anfertigen. Das r.-e^ir.j-i
I

dient der experimentellen Einarbeitung des Kandidaten in das Tristan

gebiet der Staatsexamensarbeit. Das Praktikum findet nach Ws-.l
des Kandidaten während der Vorlesungszeit oder während der ver-

lesungsfreien Zeit statt.

IV. Lernziele und Lerninhalte

Die Erarbeitung dieses Kapitels ist noch nicht ab 0 c:c->lcssc..

Die Ergebnisse sind daher als vorläufige Vorschläge anzusehen.

Die in den Stoffplänen vorgeschlagenen Lerninhalte sine unter esm
Gesichtspunkt ausgewählt, das Erreichen folgender Lernziele zu
ermöglichen:

Der Student soll:

1. den Bau der Atome kennenlernen,

2. das periodische System der Elemente aus dem Atombau herleiten
sowie chemische und physikalische Li e enschafter, der clc-rnte
aufgrund ihrer Stellung im l'ericdensystem diskutieren k-'nr.en.

3. das Zustandekomren chemischer dindungen qualitativ erklären,
die verschiedenen Arten der chemischen Bindung unterscheiden

können und die gebräuchlichen Schreibweisen für che-isc-.e
Bindungen kennenlernen,

4. die räumliche Struktur von Molekülen aus der Elektrcnen-

vcrteilung begründun können.
5. Arten zwischenmclekularer Wechselwirkung kennen ur.c dar=us

die verschiedenen Erscheinungsformen der Materie verstehen
lernen.



D. üindun^sverhältnisse,' Aufbau und Ei e enschaften fester Körper
kennenlernen,

7. das Verhalten, von Ein- und flehrkomponenten-Systemen be¬
schreiben Können,

8. das chemische Gleich 0 ewlcht verstehen lernen und den Ener-ie-
umsatz bei cher.ischen ReaKtionen berechnen Können,

9. mit Hilfa der Thermodynamik die Lage des Gleichgewichts anheben

und die ;1ö^lichKeit des Ablaufs eines Prozesses vorhersahen
Kennen,

10. verschiedene Typen chemischer ReaKtionen unterscheiden und

disKutieren Können, von welchen Kriterien die Reaktions De-
schwindi DKeit abhängt,

11. die Methoden zur Darstellung von Elementen Kennenlernen,
12. die Präparaticn von Verbindungsgruppen der anorganischen Chemie

durchzuführen lernen.

13. die fjedeutung funKtioneller Gruppen für die Reaktionen
organischer Verbindungen Kennenlernen,

14. Praparations- und Untersuchungsmethoden der or 0 anischen und
der LÜacne^is Kennenlernen,

15. die 'Ic^lichKeiten und Grenzen von Analysenmethoden sowie die
Auswertung von Analy3';ner = ebnisse erfahren,

TB. riomenKlatur und Masssysteme entsprechend den IUPAC-

(International Union of Pure and Applied Chemistry)
Regeln benutzen Können und

17. die Prinzipien der FachdidaKtiK und -rnethodik Kennenlernen.

Neben diesen elementaren Lernzielen lassen sich als fundamental^^
Lernziele formulieren:

a) Es sollen die für alle Bereiche der Chemie charaKteristischen

Denkweisen und spezifischen Arbeitsmethoden entwickelt werden.

b) Es soll die Verbindung zwischen Phänomenologie und Theorie
chemischer Sachverhalte hergestellt werden.

c) Es soll die Fähi 0 keit vermittelt werden, das maKrosKopische
Erscheinungsbild der Materie aus dem Verhalten und der StruKtur
von Atomen und Molekülen zu erklären.
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d) Es sollsn diu ''.«„lir-ihsitci und 3r;r.:er. -.cn ''ccci ^Ver¬
stellungen überscnaut wsrcsn.

e) Es soll die Anwencoarkeit c^eniscr.sr Erkenntnis du ,

daraus resultierende r.utzcn und die pi^iic'ier. "s-i^ren =r-.enr.

und sachgerecht beurteilt werden Kt'nnen.I

\
V. SchlussbestirmLP.^cn

1. Gültigkeit der 5tudii;nordnun c.

Die Studiencrdnun 0 tritt r"it Gsnenrl^un^ durch den 'inist^r
für Wissenschaft und Forschung des Landes* 'ilorörhein-».'£st *elen
in Kraft.

Paderborn, den 21. Juni 1973

Die vorliegende Studienordnun„ ist vot ''inistsr für Wissens j-'t Lr.c

Forschung mit Erlass - I 3 5 43-15/2/12 - von 27. Juli 1373 vsriäufi^
bis zum Ende des Sommsrsencstsrs 1375 ^enehmi^t.
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